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WICHTIGE KUNDENINFORMATION 
 
Neues Textilkennzeichnungsgesetz vom 24.2.2016 / 
EU-Textilkennzeichnungsverordnung Nr. 1007/20011 vom 27.9.2011 
 
Am 24.2.2016 ist das neue Textilkennzeichnungsgesetz (TextilKennzG) in Kraft getreten. 
Das neue TextilKennzG schafft im Wesentlichen den Rechtsrahmen für die Durchführung und den Vollzug der 
europäischen Textilkennzeichnungsverordnung – TextilKVO (Verordnung (EU) Nr. 1007/2011 vom 27.9.2011). 
Als unmittelbar geltendes Unionsrecht löste die TextilKVO mit ihrem Inkrafttreten am 8. Mai 2012 die 
nationalen Textilkennzeichnungsvorschriften ab und sorgt seitdem für einheitliche 
Kennzeichnungsbestimmungen für Textilerzeugnisse, die auf dem europäischen Binnenmarkt bereitgestellt 
werden. 
Die Pflicht zur Kennzeichnung besteht bereits bei Präsentationen über Abbildungen oder 
Beschreibungen(Online-Shops, Kataloge…) 
 
Nachfolgend Auszüge aus den wichtigsten Neuerungen, die bei der Etikettengestaltung zu beachten sind: 
 

 Die Fasernamen müssen grundsätzlich in der Amtssprache des Mitgliedstaates angegeben werden, in 

dem der Verbraucher das Produkt erwerben kann. Abkürzungen sind unzulässig. 

 
 Neu ist auch die Kennzeichnungspflicht tierischer Teile: 

Tierische Materialien wie Leder, Pelz, Horn, Federn, Daunen oder Perlmutt, die als Applikation, Besatz, 

Füllmaterial oder Knöpfe verwendet werden, müssen mit dem Zusatz „Enthält nichttextile Teile tierischen 

Ursprungs“ gekennzeichnet werden. Konkrete Angaben („Knöpfe: Horn“, „Kragen: Echtpelz“ etc) sind nur zur 

Ergänzung und freiwillig! 

 
 

Gesetz über die Neuordnung des Geräte- und Produktsicherheitsrechts 
 
Am 1. Dezember 2011 ist außerdem das „Gesetz über die Neuordnung des Geräte- und 
Produktsicherheitsrechts“ (Produktsicherheitsgesetz, ProdSG) in Kraft getreten. 
 
Nachfolgend ein Auszug aus der wichtigsten Neuerung im ProdSG: 
 

 Kennzeichnungspflicht 

…Der Hersteller, sein Bevollmächtigter oder der Einführer hat die Pflicht, seinen Namen und die 

Kontaktanschrift (postalische Adresse) auf dem Verbraucherprodukt oder, wenn dies nicht möglich ist, auf 

dessen Verpackung anzubringen. 

 
Überprüfen Sie deshalb unbedingt die Gestaltung ihrer Etiketten auf Richtigkeit und beachten Sie die geltenden 
Gesetze. Wir übernehmen keine Haftung für fehlerhafte Etiketten. 
Informieren Sie sich bei ihrem zuständigen Textilverband, der Industrie- und Handelskammer oder im Internet 
über die genauen Wortlaute und die vollständigen Gesetzestexte um Fehler bei der Etikettierung zu vermeiden. 
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